
Allgemeine Einkaufs- und Zahlungsbedingungen  

  

1. Vertragsabschluss 

Bestellungen und damit im Zusammenhang stehende Vereinbarungen sind 

nur in Schriftform verbindlich. 

Die Bestellungen erfolgen zu diesen Allgemeinen Einkaufs- und Zahlungsbe-

dingungen sowie den der Bestellung ggf. beigefügten als solche bezeichne-

ten Besonderen Bedingungen der Mettenmeier GmbH - nachfolgend Met-

tenmeier genannt -. 

Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers werden auch dann 

nicht Vertragsinhalt, wenn Mettenmeier ihnen im Einzelfall nicht ausdrück-

lich widerspricht bzw. eine Annahme der Lieferung/Leistung erfolgt. Jegli-

chen Bestätigungen des Auftragnehmers unter Hinweis auf seine Geschäfts-

bedingungen wird hiermit widersprochen. 

 

2. Leistung und Vergütung 

2.1. Die vereinbarten Preise gelten alle Lieferungen und Leistungen des 

Auftragnehmers ab, die gemäß der Bestellung und der jeweiligen 

branchenüblichen Verkehrssitte Vertragsbestandteil sind. 

Auf zusätzlich erforderliche oder verlangte Leistungen/Leistungs-

änderungen, die in der Bestellung nicht enthalten sind, muss aus-

drücklich hingewiesen werden. Der Auftragnehmer hat sich vor Be-

ginn derartiger Arbeiten das schriftliche Nachtragsangebot, ausge-

richtet an den Preisen vergleichbarer Leistungen des Leistungsver-

zeichnisses, von Mettenmeier schriftlich bestätigen zu lassen. 

2.2. Unvorhergesehene Ereignisse sind vom Auftragnehmer unter Anga-

be der Ursache, der Erschwernisgründe und der Zusatzaufwendun-

gen zu protokollieren. Werden durch die Ereignisse vertragliche Re-

gelungen beeinflusst, z. B. hinsichtlich Vergütung, Ausführungsfris-

ten oder Abnahme, kann der Auftragnehmer eine Anpassung der 

Regelungen der Bedingungen der Bestellungen verlangen. 

Kommt eine Vertragsanpassung nicht innerhalb von max. 14 Kalen-

dertagen nach Zugang des Verlangens bei Mettenmeier zustande, so 

werden die Lieferungen und Leistungen des Auftragnehmers auf der 

Grundlage der bestehenden Vereinbarungen ohne Berücksichtigung 

des Änderungsverlangens erbracht. 

2.3. Weicht die ausgeführte Menge der unter einem Einheitspreis erfass-

ten Leistung oder Teilleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem 

im Vertrag festgelegten Umfang ab, so bleibt dies ohne Einfluss auf 

den vertraglich vereinbarten Einheitspreis. Bei Veränderungen von 

mehr als 10 v. H des Mengenansatzes wird auf Verlangen eines Ver-

tragspartners über den Preis unter Berücksichtigung der Mehr- und 

Minderkosten neu verhandelt.  

 

3. Ausführung 

3.1. Alle Ausführungsunterlagen (Beschreibungen, Zeichnungen, Muster, 

usw.), die der Auftragnehmer von Mettenmeier oder einem Leis-

tungsempfänger kostenlos erhalten hat, bleiben Eigentum von Met-

tenmeier oder des Leistungsempfängers, sind vertraulich zu behan-

deln und nach Ausführung der Leistung vollständig zurückzugeben.  

3.2. Die zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen sind vom 

Auftragnehmer im Rahmen seiner ordnungsgemäßen Vertragserfül-

lung auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Vor Arbeits-

beginn hat der Auftragnehmer Mettenmeier auf Mängel, z. B. Un-

genauigkeiten, Fehler und Auslassungen in den Unterlagen aus-

drücklich schriftlich hinzuweisen. Hat der Auftragnehmer hinsicht-

lich der geplanten Ausführung, insbesondere was die Absicherung 

gegen Unfallgefahren betrifft, hinsichtlich der Art und Güte der 

von Mettenmeier oder dem Leistungsempfänger bereitgestellten 

Stoffe bzw. Bauteile oder hinsichtlich der Mangelfreiheit von Leis-

tungen anderer Unternehmen Bedenken, zeigt er dies Mettenmeier 

oder dem Leistungsempfänger unverzüglich - möglichst schon vor 

Beginn der Arbeiten - schriftlich an.  

 

3.3. Zeichnungen, Berechnungen sowie sonstige Ausführungsunterla-

gen, die der Auftragnehmer nach dem Vertrag, insbesondere den 

technischen Vertragsbedingungen oder der Verkehrssitte, zu be-

schaffen hat, gehen ohne besondere Vergütung in das Eigentum 

von Mettenmeier über, sofern nichts anderes vereinbart ist.  

3.4. Mettenmeier und der Leistungsempfänger haben das Recht, die 

vertragsgemäße Ausführung der Leistung zu überprüfen. Ihnen ist 

auf Verlangen Zutritt zu den Arbeitsplätzen, Werkstätten und La-

gerräumen zu gewähren, in denen die vertragliche Leistung oder 

deren Teile hergestellt/erbracht oder die hierfür bestimmten Stoffe 

und Bauteile gelagert werden. Auf Verlangen sind Werkszeichnun-

gen, sonstige Ausführungsunterlagen des Auftragnehmers sowie die 

Ergebnisse von Güteprüfungen zur Einsicht zu überlassen oder vor-

zulegen und diesbezüglich Auskünfte zu erteilen. Auskünfte und 

Unterlagen, die der Geheimhaltung unterliegen, werden vertraulich 

behandelt. 

3.5. Der Auftragnehmer ist für die Durchführung der Bestellung allein 

verantwortlich. Bedient er sich in diesem Zusammenhang eines Be-

vollmächtigten, so ist dieser dem Leistungsempfänger vor Beginn 

der Arbeiten zu benennen. Bei Gefahr im Verzug kann der Leis-

tungsempfänger alle notwendigen Maßnahmen selbst vornehmen. 

Beabsichtigt der Auftragnehmer, die Vertragserfüllung durch Dritte 

vornehmen zu lassen oder mit Dritten zu bewirken, muss er vorher 

die schriftliche Zustimmung von Mettenmeier einholen.  

3.6. Der Auftragnehmer hat zur Durchführung der Arbeiten rechtzeitig 

alle erforderlichen Zustimmungen/Genehmigungen einzuholen, et-

waige Anzeigepflichten zu beachten und rechtzeitig vor Beginn der 

Bauarbeiten die Grundstückseigentümer oder -besitzer sowie ggf. 

die zuständigen Behörden vom Betreten der Grundstücke/Arbeits-

stellen in Kenntnis zu setzen. Die Kosten und Gebühren für die er-

forderlichen Zustimmungen/Genehmigungen sind in den vereinbar-

ten Preisen enthalten. Unvorhersehbare, nach Vertragsabschluss 

entstehende Mehrkosten für zusätzliche Zustimmungen/Genehmi-

gungen wird Mettenmeier dem Auftragnehmer gegen Nachweis er-

statten. 

3.7. Ist ein Auftrag in einer in Betrieb befindlichen Anlage auszuführen, 

so hat der Auftragnehmer jede Störung des Betriebsablaufs zu ver-

meiden bzw. auf das geringst mögliche Maß zu beschränken. Stö-

rungen des Betriebsablaufs, die der Auftragnehmer vorhersehen 

kann, sind Mettenmeier oder der Leistungsempfänger rechtzeitig 

vorher anzuzeigen. 

3.8. Soweit dies für die Ausführung nötig ist, stellt der Leistungsemp-

fänger bereits vorhandene Lager- oder Arbeitsplätze auf der Bau-

stelle sowie Zufahrtswege und Anschlussgleise zur Benutzung oder 

Mitbenutzung unter Ausschluss jeder Haftung unentgeltlich zur 

Verfügung. Wasser und elektrische Energie stellt der Leistungsemp-

fänger in der Regel bereit, sofern genügend eigene Anschlüsse zur 

Verfügung stehen.  

3.9. Beigestellte Materialien von Mettenmeier oder dem Leistungsemp-

fänger bleiben auch nach der Übergabe deren Eigentum. Der Auf-

tragnehmer ist mit der Übernahme für die bereitgestellten Materia-

lien verantwortlich. Ohne Zustimmung des jeweiligen Eigentümers 

dürfen sie nicht verändert oder verarbeitet werden.  

Beigestellte Materialien sind bei der Übernahme und beim Einbau 

auf Mängel zu überprüfen. Festgestellte Mängel sind unverzüglich 

und schriftlich zu melden, anderenfalls können diese Mängel nicht 

mehr geltend gemacht und damit verbundene Folgen bei den Aus-

führungen nicht mehr anspruchsbegründend berücksichtigt wer-

den. Die bei Demontagen und/oder etwaigen Reparaturarbeiten an-

fallenden Materialien sind bis zum Aufmaß bzw. bis zur Rückgabe 

vom Auftragnehmer unentgeltlich ordnungsgemäß aufzubewahren, 

um eine spätere Wiederverwendung zu ermöglich. 

3.10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle ggf. zu sichern, in 

einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten, sie aufzuräumen und 

zu säubern. Nach Beendigung der Arbeiten hat der Auftragnehmer 

die Lager- und Arbeitsplätze, die Zufahrtswege sowie die Baustelle 

selbst zu räumen und in einen ordnungsgemäßen Zustand zu ver-
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setzen. Hierfür anfallende Kosten hat der Auftragnehmer

vereinbarten Preisen zu berücksichtigen.  

 in den Form an die in der Bestellung angeg

fort nach erfolgter vertraglicher Lie

Leistung zu senden.  
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle Arbeiten so

zuführen, dass Schäden an Gebäuden, Wegen, usw. v

auf das geringst mögliche Maß beschränkt werden. 

 sorgfältig aus-

ermieden bzw. 

art, hat der 

Geleistete Anzahlungen/Abschlagszah

Vergütung und Umsatzsteuer - in de

sen. 

8.2. Die Zahlung erfolgt 30 Tage nach Rechnungseingang und Lieferung

oder Abnahme der Leistung; bei Beza

werden 3 %, innerhalb von 14 Tagen 

betrag abgezogen; die Zahlungen erfolgen stets unter

 

4. Ausführungstermine – Fristen 

Soweit nicht bei der Bestellung mit Mettenmeier anderes vere

Auftragnehmer seine Ausführungstermi

inb

ne mit dem Leistungsempfänger ab-

zustimmen.  

 

 

5. 

5.1. 
s ve

 (e

/V

ftr

ackungsko

sc

 

6. 

 

nd

r

Bestelldaten an Mettenmeier und an die Versandanschrift zu senden, d

ügen und an evtl. in der Bestellung angegebenen weit

ic

g erteilt, sind

riftlich zu ver-

 der Stunden-

en täglich vom

enmeier  

r,

 Tage geleistete Gesamtstundenzahl mit

Zeitangabe  

 Bezeichnung der ausgeführten Arbeiten  

 Zahl der geleisteten Arbeitsstunden mit Zeitangabe, auf die tarifgemäß 

gebundene Zuschläge (z. B. Mehr-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsar-

beit) angefallen sind  

 Menge oder Gewicht und Art etwaiger Zulieferungen, soweit sie be-

sonders vergütet werden - Einsatz von Fahrzeugen und Geräten, soweit 

sie besonders vergütet werden 

Aufmassarbeiten werden nach dem gemeinsam aufgenommenen und aner-

kannten Aufmass zu den vereinbarten Preisen abgerechnet. 

 

8. Rechnungslegung und Zahlung 

8.1. Die Rechnung ist - soweit keine abweichende vertragliche Verein-

barung getroffen ist - in einfacher Ausfertigung und prüfbarer 

ebene Rechnungsanschrift so-

ferung oder abgenommener 

lungen sind - getrennt nach 

r Rechnung einzeln auszuwei-

 

hlung innerhalb von 8 Tagen 

2 % Skonto vom Rechnungs-

 dem Vorbe-

halt einer Berichtigung, falls sich nachträglich Beanstandungen er-

 

inziehen zu lassen.  

ültigen Höhe in der Rechnung 

g von Reisekosten vereinbart 

 abzugsfähigen Vorsteuerbe-

 von umsatzsteuerpflichtigen 

 gesondert auszuwei-

 der Lieferung/Leistung an der 

dungsstelle auf Mettenmeier 

Übereignung 

g Eigentum von Mettenmeier;  

hmers durch Urheberrechte 

geschützt, so steht Mettenmeier das alleinige Eigentum sowie das 

bertragbare 

he Nutzungsarten zu nutzen, 

arbeiten zu lassen, zu verviel-

erbreiten, verbreiten zu lassen 

allein und nach freiem Ermes-

schriftlichen Abnahme. Der 

nd Mettenmeier die vertrags-

bzw. Teilleistung rechtzeitig mitzuteilen 

einbaren. Die Zusendung der 

g der Fertigstellung sowie die 

vertraglichen Leistungen im 

 Abnahme. Das Ergebnis der 

Abnahme ist zu protokollieren. 

 

13. Gewährleistung / Haftung 

Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche von Mettenmeier bzw. eines 

Leistungsempfängers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nicht im Einzelfall anderes vereinbart ist. Bei Fehlern oder Mängeln, für die 

der Auftragnehmer einzustehen hat, kann er sich nicht auf die Sachkunde 

des Leistungsempfängers berufen. 

Der Leistungsempfänger ist berechtigt, nicht vertragsgemäße Lieferungen 

oder Leistungen bis zur Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung kostenlos 

weiter zu benutzen. 

Der Leistungsempfänger kann vom Auftragnehmer Arbeitsunterbrechung

verlangen, wenn dies für die Qualität der Arbeit erforderlich

widrigen Witterungsverhältnissen). 

en 

ist (z. B. bei 

geben sollten. 

8.3. Der Auftragnehmer ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von

Mettenmeier nicht berechtigt, seine Forderungen gegen uns an 

Dritte abzutreten oder durch Dritte e

Preise 

Die in der Bestellung genannten Preise sind Festpr

verstehen sich, soweit nicht schriftlich andere

eise. Die Preise 

reinbart ist, frei 

inschl. Versi-

erwendungs-

agnehmers 

sten kürzen. 

h. 

Die Umsatzsteuer ist in der jeweils gesetzlich g

gesondert auszuweisen. Soweit die Erstattun

wurde, sind die in den Reisekosten enthaltenen

träge offen auszuweisen. Bei Anforderungen

Anzahlungen/Abschlagszahlungen ist die Umsatzsteuer

sen. 

 

10. Gefahrenübergang 

Haus einschl. Verpackung, Zoll, Fracht und Transport

cherung) bis zur angegebenen Versandanschrift

stelle. 

5.2. Mettenmeier kann die Verpackung auf Kosten des Au

zurücksenden und hierfür berechnete Verp

Das gilt auch für Paletten jeder Art einschließlich Tau

Versand  

Versandvorschriften, insbesondere Versandanschriften, sind

einzuhalten. Kosten, die durch Nichteinhaltung von Versa

entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers, soweit diese

weist, dass ihn insoweit kein Verschulden trifft.  

Versandanzeigen sind mit Angabe der besonders kenntlich gemach

genauestens 

vorschriften 

 nicht nach-

Die Gefahr geht erst nach Übergabe/Abnahme

näher bezeichneten Versandanschrift/Verwen

über. 

 

11. 

ten 

er 

ere 

11.1. Mit der Übergabe wird die Lieferun

ein einfacher Eigentumsvorbehalt zu Gunsten des Auftragnehmers 

bleibt davon unberührt. 

11.2. Sind die Leistungen des Auftragne
Sendung beizuf

Stellen zu geben. 

 

7. Stundenlohn-/Aufmassarbeiten  

Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit ausdrücklicher schriftl her Einwilli-

unwiderrufliche, unbeschränkte, ausschließliche und ü

Recht zu, die Leistungen auf sämtlic

insbesondere diese zu bearbeiten, be

fältigen, vervielfältigen zu lassen, zu v

gung von Mettenmeier ausgeführt werden. Wird die Einwilligun

die Vergütungssätze sowie alle evtl. Nebenkosten vorher sch

einbaren. Spätestens mit der Abrechnung sind die Originale

lohnnachweise einzureichen. Die Stundenlohnnachweise müss

Leistungsempfänger schriftlich bestätigt werden. 

Sie müssen folgende Angaben enthalten: 

 Name des Auftragnehmers (Firma) - Bestellnummer Mett

 Bezeichnung, Ort und Lage der Baustelle  

 Name und Bezeichnung des Beschäftigten (z. B. Monteu

teur, usw.) - die von diesem am

 

 

und Dritten für alle Nutzungsarten - 

sen - Nutzungsrechte einzuräumen. 

 

12. Abnahme 

Jede werkvertragliche Leistung bedarf einer 

Auftragnehmer hat dem Leistungsempfänger u

gemäße Fertigstellung der Leistung 

 Spezialmon-

 

und mit ihnen einen Abnahmetermin zu ver

Schlussrechnung bzw. die schriftliche Mitteilun

Benutzung bzw. Inbetriebnahme von werk

Rahmen des Probebetriebs gelten nicht als

 

9. Umsatzsteuer 
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Der A

ange nder Versiche-

rung uschließen und

auf Verlangen nachzuweisen.  

ehmer die beigestellten 

herheit in Höhe von 5 % der 

nungssumme für die Dauer der Gewährleistungszeit einzubehalten. Metten-

 den einbehaltenen Sicherheitsbetrag während der

icherh

ne Bür

 Ausfüh

 Vertra sstra-

ene Kalender

Fristüberschreitung zu verlangen, jedoch nicht mehr als 5 % des Nettoa

ettenmeier ist zur Geltendmachung der Vertragsstra

wenn sie sich dieses Recht bei An-/Abnahme nicht aus-

rüche bleiben 

Leistungsempfänger beigestelltes

Material wird vom Auftragnehmer von anderen Materialien ge-

tum gekennzeichnet und mit 

tra

te

e

tlich zu nter-

gen oder Umbildungen durch den A

den u

nderen Geg

entum

üglich

steuer des unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegen

 der Ve

d Verbindung, 

Der Vertrag kann im Fall der werkvertraglicher Leistung von Mette

iesem Fall erhält der Auftragnehm

er Aufwendungen - den Teil der

en an 

ist nach, dass 

seine Einsparungen bezüglich der nicht erbrachten Leistungen wesentlich 

geringer sind. 

 

17. Sicherheitsvorschriften 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei Durchführung und Abwicklung des 

Vertrages die maßgeblichen Unfallverhütungsvorschriften und Arbeits-

schutzvorschriften sowie die "allgemein anerkannten sicherheitstechnischen 

und arbeitsmedizinischen Regeln" zu beachten. Daneben beachtet der Auf-

tragnehmer auch die jeweils geltenden Umweltschutz- und Entsorgungsvor-

schriften. 

gen und Leistungen müssen im Zeitpunkt des Gefahrübergangs 

rdnungen und Vorschrif-

 

hriftliche Vollmacht von Met-

enüber Dritten, insbesondere 

genüber einem Leistungsempfänger, Erklärungen abzugeben oder von 

ntgegenzunehmen. Aufforde-

ragnehmer Mängel zu besei-

elten als von Metten-

meier dem Auftragnehmer gegenüber als abgegeben. 

es Auftragnehmers ist die von 

rwendungsstelle.  

Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 

nden Streitigkeiten ist nach Wahl Mettenmeier Paderborn oder der 

20. Datenspeicherung 

nachrichtigung gemäß § 33 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz: Die zur 

lichen Daten werden von 

 rechtsunwirksam sein oder 

onstigen Bestimmungen oder 

l 

Die Rechtsbeziehung zwischen Mettenmeier und dem Auftragnehmer unter-

liegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-

/2002 

uftragnehmer ist verpflichtet, eine für die Zwecke von Mettenmei

messene Betriebshaftpflichtversicherung mit ausreiche

ssumme und mit Einschluss der Bearbeitungsschäden abz

er 

tu

 

gemäß Ziffer 10 den jeweils gültigen Gesetzen, Vero

ten entsprechen. 

Auf Verlangen hat der Auftragn Materialien und die 

 
18. Wirksamkeit und Erklärungen 

Der Auftragnehmer ist ohne ausdrückliche sc

tenmeier nicht befugt, für Mettenmeier geg

ge

halbfertigen und fertigen Leistungen ausreichend zu versichern und dies ggf.

nachzuweisen 

 

14. Sicherheitsleistung und Vertragsstrafe  

Mettenmeier ist berechtigt, eine Sic Abrech-

einem Dritten mit Wirkung für Mettenmeier e

rungen eines Leistungsempfängers an den Auft

tigen oder Fristsetzungen eines Leistungsempfängers g

meier wird  Gewährleis-

Zeitpunkt des  tungszeit zu einem angemessenen Zinssatz, bezogen auf den 

Einbehaltes, verzinsen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die S

tung durch eine von Mettenmeier für ausreichend angesehe

abzulösen. 

eitsleis-

gschaft 

rungs- 

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen d

Mettenmeier angegebene Versandanschrift/Ve
Kommt der Auftragnehmer mit den vertraglich festgelegten

oder Lieferfristen in Verzug, so ist Mettenmeier berechtigt, eine

fe in Höhe von 0,5 % des Auftragswertes je angefang

g

woche der 

uf-
ergebe

tragswertes. M

dann berechtigt, 

fe auch 
Erfüllungsort, sofern der Auftragnehmer Kaufmann ist. 

 

drücklich vorbehalten hat. Weitergehende Schadensersatzansp

unberührt. Jedoch wird die Vertragsstrafe auf derartige Ans

rechnet. 

prüche ange-
Be

 

15. Beistellungen, Verarbeitung, Zugriff Dritter 

15.1. Von Mettenmeier oder einem  

der Sotrennt als fremdes Eigen rgfalt 

gnehmer ist 

nmeier oder 

 und Zustand 

21. Teilunwirksamkeit 

Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen

werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller s

Vereinbarungen nicht berührt. 

 

22. Rechtswah

eines ordentlichen Kaufmannes verwahrt. Der Auf

verpflichtet, Zugriffe Dritter zu verhindern und Met

den Leistungsempfänger von Veränderungen in Meng

der beigestellten Materialien unverzüglich und schrif

richten.  

 u

15.2. Vereinbarte Verarbeitun uftrag-

nter Ei-

enstän-

 an der 

 Mehr-

standes 

rarbei-

Kaufrechts ist ausgeschlossen.  

 

 

 

 

 

Stand 10

nehmer werden für Mettenmeier vorgenommen. Wer

egenstände mit agentumsvorbehalt gelieferte G

den verarbeitet, so erwirbt Mettenmeier das Miteig

neuen Sache im Verhältnis des Einkaufswertes zuz

wert

zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit

tung. Letzteres gilt entsprechend bei Vermischung un

es sei denn, ein anderer, Mettenmeier nicht gehörender Gegenstand 

ist als Hauptsache anzusehen. 

 

16. Kündigung 

nmeier 

jederzeit gekündigt werden. In d

Hinblick auf die Anrechnung erspart

er - im 

 Vergü-

der Ge-ng, der dem Anteil der bisher erbrachten Leistung gemess

samtleistung entspricht, es sei denn, der Auftragnehmer we

Lieferun

Ausführung des Vertragsverhältnisses erforder

Mettenmeier gespeichert.  
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